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Validierung von Bildungsleistungen
Mit einem Validierungsverfahren 
zu einem gleichwertigen Berufsabschluss
Erwachsene mit der erforderlichen Berufserfahrung können über ein Validierungsverfahren einen Berufsabschluss erlangen. Dieser Berufsabschluss besitzt den gleichen Wert wie ein Abschluss nach einer „ordentlichen“ Lehre. Aufgabe der zuständigen Organisationen der Arbeitwelt — d.h. der Berufsverbände und Branchenorganisationen — ist es, diese Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses herzustellen. Sie bestimmen die Bildungsinhalte, stellen die Prüfungsexperten und nehmen Einsitz im Validierungsorgan. Damit sorgen die zuständigen Berufsverbände und Branchenorganisationen selbst für die inhaltliche Qualität ihrer Validierungsverfahren. 
Mit dem Berufsbildungsgesetz von 2002 wurde die Möglichkeit eingeführt, über ein Validierungsverfahren einen Berufsabschluss zu erlangen. Seit 2005 werden für die ersten Berufe auf der Stufe Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) solche Verfahren als Pilotprojekte durchgeführt. Ende 2009 wurde diese Pilotphase abgeschlossen. Die Auswertung der gemachten Erfahrungen floss in den Leitfaden ein, der den Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt im Frühling zur Vernehmlassung vorgelegt wurde. Mit der zu erwartenden Annahme des Leitfadens für die berufliche Grundbildung im Herbst steht dann ein Instrument zur Verfügung, das es erlaubt, für weitere Berufsabschlüsse solche Validierungsverfahren zu etablieren. 

Trennung von Bildung und Qualifikationsverfahren

Menschen erwerben bekanntlich nicht nur am Lernort Schule Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie lernen auch „on the job“, bei der Familienarbeit, als Vereinsmitglied oder bei der Organisation eines Dorffestes. Dieser Einsicht, dass Lernen nicht nur in der Institution Schule stattfindet, wurde im Berufsbildungsgesetz von 2002 Rechung getragen. Bildung und Qualifikationsverfahren wurden im Berufsbildungsgesetz getrennt. Damit werden verschiedene Wege eröffnet, wie Menschen zu einem anerkannten Abschluss kommen können. Es gibt nicht nur den Weg über die ordentliche Lehre für die Jugendlichen oder die verkürzte Lehre und die Nachholbildung nach Art. 32 BBV für die Erwachsenen, um einen Berufsabschluss zu erwerben. Als alternativer Weg bietet sich für Erwachsene nun auch das Validierungsverfahren nach Art. 31 BBV an. Mit dem Validierungsverfahren ist es möglich, die Fertigkeiten und Kenntnisse, die in der Berufspraxis und ausserberuflich erworben wurden, zu bilanzieren und anzuerkennen. Wo noch Lücken bestehen, können diese über ergänzende Bildung gefüllt werden und schliesslich kann ein Berufsabschluss ausgestellt werden.
Die Zulassungsvoraussetzung für ein Validierungsverfahren auf der Sekundarstufe II ist die gleiche wie bei der Nachholbildung nach Art. 32 BBV (ehemals Art. 41): Eine Person muss mindestens fünf Jahre Berufserfahrung nachweisen können, davon zwei bis vier Jahre im angestrebten Beruf. 

Entwertung des Berufsabschlusses befürchtet

In Diskussionen wird oft die Befürchtung geäussert, dass ein Berufsabschluss über ein Validierungsverfahren mit einem Berufsabschluss über den üblichen Bildungsweg nicht gleichwertig sei. Es gibt Bedenken, dass der Berufsabschluss durch diese „Schnellbleiche“ entwertet wird und damit eine Gefahr für den Status der Berufsleute und den Wert des Berufsabschlusses darstellt. 

Im Folgenden werde ich drei Phasen des Verfahrens nämlich die Bilanzierung, Beurteilung und Validierung genauer betrachten. Bei jeder Phase werde ich aufzeigen, wie die Organisationen der Arbeitswelt sicherstellen können, dass das Anforderungsniveau des Validierungsverfahrens dem der entsprechenden ordentlichen Lehre entspricht.

Phase Bilanzierung: Organisationen der Arbeitswelt bestimmen Bildungsinhalte

Die zuständige Organisation der Arbeitswelt bestimmt in der Bildungsverordnung der ordentlichen Lehre, über welche Handlungskompetenzen eine Person verfügen muss, um einen bestimmten Berufsabschluss zu erlangen. Will eine Organisation ein Validierungsverfahren für einen bestimmten Beruf einführen, muss zuerst ein entsprechendes Qualifikationsprofil erarbeitet werden. Das Qualifikationsprofil wird aus der Bildungsverordnung abgeleitet. Hier wird festgelegt, welche beruflichen Handlungskompetenzen in einem bestimmten Bereich verlangt sind. Zu den verschiedenen Kompetenzen im Qualifikationsprofil wird häufig zusätzlich ein Auftrag formuliert, wie eine bestimmte Kompetenz belegt werden soll. 

Wie dies aussehen kann, zeigt das Beispiel des Qualifikationsprofils für Detailhandelsfachleute EFZ. Das Qualifikationsprofil wurde von Bildung Detailhandel Schweiz BDS erarbeitet und umfasst zwei Dutzend berufliche Handlungskompetenzen in acht Bereichen. Im Qualifikationsprofil wird beispielsweise als berufliche Handlungskompetenz im Bereich Beratung definiert: „ Kann ein Verkaufs- sowie ein Reklamationsgespräch selbständig führen“. Als konkreter Auftrag wird dann verlangt: „Beschreiben Sie möglichst umfassend drei Beratungssituationen und eine Reklamationssituation, welche Sie erfolgreich gemeistert haben.“ 

Neben der Erstellung eines Dossiers und dem Einreichen von Nachweisen kann eine Organisation der Arbeitswelt auch zusätzliche Überprüfungsmethoden vorsehen. So kann sie als Ergänzung vorsehen, dass der Kandidat ein Werkstück anfertigt, eine konkrete Aufgabe löst oder am Arbeitsplatz besucht wird. 

Weiter legt die Organisation der Arbeitswelt die Bestehensregeln fest. Sie bestimmt, welche beruflichen Handlungskompetenzen erfüllt werden müssen, damit der Berufsabschluss zuerkannt werden kann. Die Bildung Detailhandel Schweiz BDS legt für den oben erwähnten Abschluss beispielsweise fest, dass sämtliche Handlungskompetenzen erfüllt werden müssen. Hier ist festzuhalten, dass die Bestehensregeln weder grosszügiger noch strenger gefasst werden dürfen als bei einem herkömmlichen Qualifikationsverfahren. 
Phase Beurteilung: Organisation der Arbeitswelt stellt Prüfungsexperten

Das eingereichte Dossier wird in einem ersten Schritt von zwei Experten des Berufes und einer Expertin der Allgemeinbildung studiert. Auch hier kann die beteiligte Organisation der Arbeitswelt sicherstellen, dass die Kompetenzen der Kandidierenden gleich beurteilt werden wie die der Lehrabgänger. Sie stellt nämlich die Prüfungsexperten, die bereits Lehrabschlussprüfungen durchführen und nach einer entsprechenden Schulung befähigt sind, ein Dossier zu beurteilen. 
In einem zweiten Schritt werden die Kandidierenden zu einem Beurteilungsgespräch mit zwei Experten eingeladen. Hier wird aufgrund der eingereichten Unterlagen besprochen, wo es Unklarheiten und Ungereimtheiten gibt und wo Zweifel an der Anrechenbarkeit einzelner Kompetenzen bestehen. 

In einem dritten Schritt erstellen die Experten zuhanden des Validierungsorgans einen Beurteilungsbericht. Sie legen dar, welche Kompetenzen angerechnet werden und wo ein Nachholbedarf besteht. Als Grundlage zur Beurteilung dienen wiederum das Qualifikationsprofil und die Bestehensregeln. 
Phase Validierung: Organisation der Arbeitswelt nimmt Einsitz in Validierungsorgan
Das Validierungsorgan entscheidet aufgrund des Dossiers und des Beurteilungsberichts der Experten, welche beruflichen Handlungskompetenzen anerkannt werden. Auch hier dienen das Qualifikationsprofil und die Bestehensregeln als Entscheidungsgrundlage für die Anerkennung der Kompetenzen.
Falls das Organ bestimmte Bereiche nicht anerkennt, spricht es Empfehlungen aus, wie fehlende Kompetenzen mit ergänzender Bildung nachgeholt werden. Ergänzende Bildung kann in Form von Kursen, Praktika, selbständigem Lernen u.a. angeeignet werden. Wird der geforderte Nachweis erbracht, kann ein Berufsabschluss ausgestellt werden.
Da im Validierungsorgan wiederum Experten des Berufes sowie Vertreter der Organisationen der Arbeitswelt vertreten sind, können sie die Einhaltung der Bestehensregeln und eine gute Anerkennungspraxis gewährleisten.

Inhaltliche Qualität in der Hand der Organisation der Arbeitswelt
Es liegt in der Hand der Branchenorganisation, für ein Validierungsverfahren zu sorgen, bei dem die Inhalte stimmen und das zu einem gleichwertigen Abschluss führt. Die Gleichwertigkeit des Abschlusses mit dem Berufsabschluss nach einer ordentlichen Lehre ist eine Voraussetzung, dass solche Verfahren breit akzeptiert werden. Der Grundsatz, dass Kandidierende nicht grosszügiger und nicht strenger beurteilt werden, ist dabei eine unabdingbare Voraussetzung. 

Es ist auch Aufgabe der Organisationen der Arbeitswelt, bei der Einführung von Validierungsverfahren ihre Mitglieder über den neuen Bildungsweg zu informieren und Bedenken bezüglich der Gleichwertigkeit ernst zu nehmen und Massnahmen zu ergreifen, um den geforderten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Zuerst sollte innerhalb der Organisationen aber die Akzeptanz geschaffen werden, dass eine Person nicht nur eingebunden in eine Institution oder Bildungsgang lernt, sondern dass es andere Lernorte gibt. Für Verfechter der dualen Bildung, wo der Arbeitsplatz der Lernenden als Lernort eine zentrale Rolle spielt, sollte dieser Grundsatz nachvollziehbar sein.
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